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An alle Mitglieder der 
Katholischen Kirchenmusik Ober-Abtsteinach e.V. 
 

Ehrenordnung für passive Mitglieder 
 
Verehrte Mitgliedert und Freunde der KKM,  
mit diesem Rundschreiben wollen wir Sie in eigener Sache informieren um künftigen 
Missverständnissen oder Fehlinformationen vorzubeugen. Die Vorstandschaft der KKM 
Ober-Abtsteinach hat in ihrer Sitzung vom 07. Januar 2008 folgende Ehrenordnung bestätigt: 
 
I. Ehrennadeln 
 

• für 25-jährige Mitgliedschaft  � Ehrennadel der KKM 
• für 40-jährige Mitgliedschaft  � Ehrennadel der KKM mit Silberkranz 
• für 50-jährige Mitgliedschaft  � Ehrennadel der KKM mit Goldkranz    

                                                        
II. Gratulationen mit Präsent 
 Ein Vertreter unserer Vorstandschaft besucht Sie und gratuliert Ihnen anlässlich Ihres 

• 50. Geburtstages 
• 60. Geburtstages 
• 70. Geburtstages 
• 80. Geburtstages 
• 90. Geburtstages 
• usw  
 

 
III. Ständchen 

„Ständchen“ blasen wir gerne zu Ihren Geburtstags- (s.o.) oder Ehejubiläen. Auch 
gestalten wir gerne Ihren Dankgottesdienst zur Goldenen Hochzeit mit. Ständchen 
wie auch Gottesdienstgestaltung werden grundsätzlich nur auf Wunsch des Jubilars 
/ der Jubilare gespielt, d.h., wir müssen vom Jubilar oder dessen Angehörigen bestellt 
werden.  

 
IV. Gedenkgottesdienste 

In der Regel zweimal im Jahr gestaltet die Kirchenmusik Gedenkgottesdienste für ihre 
verstorbenen Mitglieder mit. 

 
Sollten wir trotz aller Bemühungen Ihr Jubiläum vergessen, bitten wir Sie, uns zu 
verzeihen und uns schnellstmöglich darauf aufmerksam zu machen, damit wir unser 
Versäumnis wiedergutmachen können. 
 

69518 Abtsteinach, den 06. Apr. 2008 


